
Gemeinde- und Landkreiswahl
am 08. März 2026

Unterrichtung der

Urnenwahlvorstände
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1. Der Wahlvorstand

2. Vorbereitung

3. Vor 18.00 Uhr – Abstimmung

4. Ab 18.00 Uhr - Ergebnisfeststellung

5. Verpacken und Ausliefern der Unterlagen

6. Ausgewählte Stimmzettelbeispiele
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1. Der Wahlvorstand

1.1 Ehrenamt

1.2    Mitglieder des Wahlvorstands

1.3 Anwesenheit des Wahlvorstands

1.4 Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit

1.5 Handhabung der Ordnung

Dienstag, 03.03.2026 Unterrichtung Urnenwahlvorstände - KW 26 3



1.1 Ehrenamt

Wahlen sind gelebte Demokratie!

• Kommunales Ehrenamt des Wahlhelfers

• Verpflichtung zur Wahrnehmung des Ehrenamts

• Erfrischungsgeld als Entschädigung: 60 € bzw. 75 €

• Freizeitausgleich bei Beamten/Beschäftigten im ö. D.
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1.2 Mitglieder des Wahlvorstandes

Der Wahlvorstand besteht aus:

• Wahlvorsteher (als vorsitzendes Mitglied)

• stellvertretender Wahlvorsteher

• Schriftführer

• stellvertretender Schriftführer

• 5 Beisitzer
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1.3 Anwesenheit des Wahlvorstandes

Während der Abstimmung im Wahllokal

• Anwesenheit im Abstimmungsraum ab 7.30 Uhr (Schichtbetrieb)

• jeweils mindestens 3 Mitglieder pro Schicht, darunter der 
Wahlvorsteher und der Schriftführer oder deren Stellvertreter

Zur Auszählung

• Anwesenheit aller Mitglieder des Wahlvorstands ab 18.00 Uhr
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1.4 Beschlussfassung und Beschlussfähigkeit

Beschlussfassung
• Verhandlung, Beratung und Entscheidung sind öffentlich
• Entscheidung mit Stimmenmehrheit
• bei Stimmengleichheit: Stimme des Wahlvorstehers ausschlaggebend

Beschlussfähigkeit
Anwesenheit von Wahlvorsteher, Schriftführer (oder deren Stellvertreter) und
    vor 18 Uhr: mindestens ein weiteres   → mind. 3 Personen

    ab 18 Uhr: mindestens drei weitere   → mind. 5 Personen

Mitglieder des Wahlvorstands (Beisitzer/Stellvertreter)
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a) Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Abstimmungsraum und ist für die 
ordnungsgemäße und ungestörte Durchführung der Wahl verantwortlich

b) Verbot unzulässiger Beeinflussung, Behinderung oder Belästigung des Wählers unmittelbar 
im Gebäude, auf dem zugehörigen Grundstück oder im Abstimmungsraum (z. B. keine 
Plakate, Unterschriftensammlungen, Infostände)

c) Kein Zurücklassen von Gegenständen in der Wahlzelle

d) Kein Fotografieren oder Filmen, auch nicht in der Wahlzelle
→ Bei Verstoß: auf Verlangen Aushändigung eines neuen Stimmzettels

→ Störer können aus dem Raum verwiesen werden, sie dürfen aber zuvor
     ihre Stimme noch abgeben; im Zweifel Rücksprache mit der Gemeinde

1.5 Handhabung der Ordnung
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1.5 Handhabung der Ordnung

Sonderfall Medienvertreter/Reporter

• Befragungen und Film-/Fotoaufnahmen durch Medienvertreter, 
Meinungsforscher etc., die Wähler nach Verlassen des Abstimmungsraumes 
um freiwillige Auskünfte zur Stimmabgabe beten, 

• „Allgemeine“ (kurze) Film-, Fernseh- und Hörfunk-übertragungen von 
Medienvertretern aus den Wahl- und Auszählungsräumen (z. B. 
Momentaufnahme) sind zulässig, wenn dadurch die Wahl oder Auszählung 
nicht gestört wird.
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2. Vorbereitung

2.1 Einrichtung und Ausschilderung des Abstimmungsraumes

2.2 Verpflichtung der Wahlhelfer

2.3 ggf. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
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2.1 Einrichtung und Ausschilderung des Abstimmungsraumes

• Ausstattung der bereits aufgebauten Wahlzellen mit Kugelschreibern
(Verwendung eigener Stifte – auch radierfähige Stifte oder Filzstifte – durch Wähler zulässig)

• Aushang der Wahlbekanntmachung und je eines Stimmzettelmusters am Gebäudeeingang

• ggf. Ausschilderung des Weges zum Abstimmungsraum durch entsprechende Hinweisschilder

• Aushang eines  Schildes mit der Aufschrift „Abstimmungsraum des Stimmbezirks ___“ an der 
Eingangstür zum Abstimmungsraum

• Aushang der Schilder „Fotografieren und Filmen verboten“

• Verschließen der leeren (!) Wahlurnen

 

→ Sämtliche benötigten Unterlagen und Ausstattungsgegenstände werden dem Wahlvorsteher vorab 
von der Wahlleitung in ausreichender Anzahl übergeben
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Verbot gilt auch in der 
Wahlkabine zum Schutz des 
Wahlgeheimnisses!

„Allgemeine“ Film- und 
Fotoaufnahmen (Moment-
/Überblickaufnahmen) durch 
Medienvertreter sind mit 
Einverständnis des/der Gefilmten 
zulässig.
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2.2 Verpflichtung der Wahlhelfer

Der Wahlvorsteher verpflichtet die anwesenden Mitglieder des Wahlvorstands zur 

unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes, z. B.

– kein sichtbares Tragen von Zeichen, die auf eine politische Überzeugung hinweisen könnten

– kein Erbitten oder Annehmen von Spenden (Spendenkörbchen o. Ä.)

und zur Verschwiegenheit über die ihnen bei der amtlichen Tätigkeit bekannt 
gewordenen Angelegenheiten, z. B.

– Persönliche Daten aus dem Wählerverzeichnis (Namen, Adressen, etc.)

– Abstimmungsverhalten
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2.3 ggf. Berichtigung Wählerverzeichnis

Sofern Wählern noch nach dem Abschluss des Wählerverzeichnisses ein 
Wahlschein ausgestellt wurde, ist das Wählerverzeichnis dahingehend zu 
berichtigen.

Der Wahlvorsteher erhält hierfür von der Gemeinde ein sog. „Besonderes 
Wahlscheinverzeichnis“.

Dienstag, 03.03.2026 Unterrichtung Urnenwahlvorstände - KW 26 16



Fragen

? ? ?
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3. Vor 18.00 Uhr – Während der Abstimmung

3.1 Stimmrecht
3.2 Eröffnung, Dauer und Schluss der Abstimmung
3.3 Ausgabe der Stimmzettel
3.4 Kennzeichnung der Stimmzettel
3.5 Eintrag in das Wählerverzeichnis
3.6 Wahlscheinwähler
3.7 Zurückweisung eines Wählers
3.8 Briefwähler
3.9 Mindestanzahl an Wählern
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3.1   Stimmrecht

• deutsche Staatsangehörigkeit oder EU-Bürger

• 18. Lebensjahr vollendet

• kein Wahlrechtsausschluss in Folge Richterspruchs

• mindestens seit zwei Monaten Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in der Gemeinde/Landkreis

Voraussetzung zur Ausübung des Wahlrechts:

• im Wählerverzeichnis aufgeführt und dort kein Sperrvermerk eingetragen (z. B. Wegzug, Ausstellung 
eines Wahlscheins) oder

• Besitz eines gültigen Wahlscheins
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3.2   Eröffnung, Dauer und Schluss der Abstimmung

8.00 Uhr – 18.00 Uhr

Der Wahlvorsteher eröffnet pünktlich um 8.00 Uhr die Abstimmung.

Um 18.00 Uhr gibt er das Ende der Wahlhandlung bekannt. Bereits 
anwesende Stimmberechtigte dürfen noch fertig abstimmen.
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Urnenwahllokal

1.

Beisitzer
Schrift-
führer

Wahl-
vorsteher

Dienstag, 03.03.2026 Unterrichtung Urnenwahlvorstände - KW 26 21



3.3   Ausgabe der Stimmzettel

• erfolgt durch einen Beisitzer des Wahlvorstands

• zunächst Überprüfung, ob der Wähler im richtigen Wahlraum ist

→ i. d. R. durch Vorlage der Wahlbenachrichtigung

→ alternativ: Prüfung, ob Name im Wählerverzeichnis eingetragen ist

• danach Ausgabe eines Stimmzettels für jede Abstimmung, für die der 
Wähler wahlberechtigt ist (dabei auf Fehldrucke achten!)

• und Zurückgeben der Wahlbenachrichtigung!
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Urnenwahllokal

2.

Kennzeichnung der Stimmzettel

Beisitzer
Schrift-
führer

Wahl-
vorsteher
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3.4   Kennzeichnung der Stimmzettel

Die Kennzeichnung der Stimmzettel ist geheim!

→ Die Wahlzelle ist zwingend zu benutzen

→ Wähler faltet seinen Stimmzettel noch in der Wahlzelle mit dem
Inhalt nach innen

→ Kein gleichzeitiges Betreten der Wahlzelle von mehreren Personen
(Ausnahme Mitnahme von Kleinkindern)

Hat sich ein Wähler verschrieben, wird ihm auf Verlangen ein neuer Stimmzettel 
ausgehändigt. Der alte Stimmzettel ist im Beisein des Wahlvorstands vom Wähler selbst 
zu vernichten.
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3.4   Kennzeichnung der Stimmzettel

Anzahl der Stimmen:

• Bürgermeisterwahl: 1 Stimme

• Landratswahl: 1 Stimme

• Gemeinderatswahl: 16 Stimmen

• Kreistagswahl: 60 Stimmen

Es können nur die auf dem Stimmzettel vorgedruckten Bewerberinnen und Bewerber 
gewählt werden.
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3.4   Kennzeichnung der Stimmzettel

Listenkreuz:

• Ein Wahlvorschlag kann unverändert durch ein Listenkreuz (Kennzeichnung des 
Kreises in der Kopfleiste vor dem Kennwort) angenommen werden.

 → Jede/r Bewerber/in der Liste erhält eine Stimme

• Dabei können einzelne Personen einer Liste, die keine Stimme erhalten sollen, auf 
Wunsch gestrichen werden. Es erhalten nur die übrigen aufgeführten 
Bewerberinnen und Bewerber eine Stimme. Wird die Stimme nicht anderweitig 
vergeben, verfällt sie.
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3.4   Kennzeichnung der Stimmzettel

kumulieren und panaschieren:

Sollen einzelne Bewerberinnen und Bewerber Stimmen erhalten, ist auf dem 
Stimmzettel das Quadrat vor dem Namen zu kennzeichnen.

Solange die maximale Stimmenzahl eingehalten wird, können dabei bis zu 3 Stimmen 
pro Person vergeben werden (kumulieren).

Es können auch Personen aus unterschiedlichen Wahlvorschlägen gewählt werden 
(panaschieren).
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3.4   Kennzeichnung der Stimmzettel

Die Kennzeichnung des Stimmzettels ist persönlich vorzunehmen!

Ausnahme:

Hinzuziehen einer Hilfsperson (z. B. Begleitung oder Mitglied des Wahlvorstands), 
wenn Wähler nicht lesen kann oder wegen körperlicher Behinderung zur Stimmabgabe 
nicht selbst in der Lage ist.

Es darf nur „technische“ Hilfestellung (Kennzeichnen oder Einwerfen des Stimmzettels) 
erfolgen, keine Beeinflussung der Wahlentscheidung!
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Urnenwahllokal

3.

Beisitzer
Schrift-
führer

Wahl-
vorsteher
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3.5   Eintrag in das Wählerverzeichnis

Im Wählerverzeichnis sind die Wahlberechtigten aufgelistet.

Wer nicht eingetragen ist, kann nicht wählen.

Die Stimmabgabe ist im Wählerverzeichnis zu vermerken.

→ Wähler kommt nach Kennzeichnung der Stimmzettel aus der Wahlzelle und tritt an den Tisch des 
Wahlvorstands

→ Schriftführer überprüft, ob der Wähler im Wählerverzeichnis eingetragen ist (Wahlbenachrichtigung, 
Ausweisdokument, persönliche Bekanntheit)

→ Wenn Eintrag vorhanden und Wähler stimmberechtigt, gibt der Wahlvorsteher die Wahlurnen zum 
Einwurf frei; die Stimmabgabe wird im Wählerverzeichnis in der jeweiligen Spalte vermerkt

→ In Zweifelsfällen immer Rücksprache mit der Gemeinde halten
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Urnenwahllokal

4.

Beisitzer
Schrift-
führer

Wahl-
vorsteher
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Jedes Häkchen
entspricht
einem
Stimmzettel!
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3.6   SONDERFALL – Wahlscheinwähler

• müssen sich zur Identitätsprüfung ausweisen können

• dürfen in jedem beliebigen Abstimmungsraum der Gemeinde wählen

• Wahlvorsteher überprüft die Gültigkeit des Wahlscheins
(vgl. Verzeichnis über nachträglich für ungültig erklärte Wahlscheine)

• Wahlschein (im Original) wird vom Wahlvorstand einbehalten

• Der Stimmabgabevermerk wird nicht im Wählerverzeichnis, sondern auf dem 
Wahlschein selbst gemacht
(Ermittlung der Zahl der Wahlscheinwähler anhand eingenommener Wahlscheine)
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3.7   Zurückweisung eines Wählers

• Bei Bedenken/Zweifeln an der Wahlberechtigung, hat der Wahlvorstand über die 
Zurückweisung des Wählers Beschluss zu fassen (vgl. Folie 7)

• Zurückweisungsgründe:

– kein Eintrag im Wählerverzeichnis, kein gültiger Wahlschein vorhanden

– Identitätsfeststellung nicht möglich

– Bereits Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis

– Verstoß gegen Wahlgeheimnis (→ Aushändigung neuer Stimmzettel)

– Einwurf mehrerer gleichartiger oder nichtamtlicher Stimmzettel
(→ Aushändigung neuer Stimmzettel)
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3.7   Zurückweisung eines Wählers

• Fertigung einer Niederschrift über den Beschluss, die der Wahlniederschrift als 
Anlage beigefügt wird

• Protokollierung der Zurückweisung in der Wahlniederschrift unter Nr. 5.1 
(„Besondere Vorfälle“)
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3.8   Briefwähler

Wahlbriefe werden im 
Urnenwahllokal nicht 

angenommen!

Diese können bis 18.00 
Uhr in der Gemeinde 
abgegeben werden.
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3.9   Mindestanzahl an Wählern

Achtung!

Sofern sich bis 16.00 Uhr abzeichnen sollte, dass bis zum 
Ende der Wahlzeit womöglich weniger als 50 Wählerinnen 

und Wähler ihre Stimme im Urnenwahllokal abgeben 
werden, bitte unbedingt das Wahlamt verständigen!
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Fragen

? ? ?
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4. Ab 18.00 Uhr - Ergebnisfeststellung

4.1 Ende der Wahlhandlung

4.2 Reihenfolge der Auszählung

4.3 Ermittlung der Stimmberechtigten

4.4 Ermittlung der Zahl der Wähler

4.5 Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

Die Auszählung ist öffentlich!
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4.1   Ende der Wahlhandlung

• Wahlvorsteher gibt um 18.00 Uhr das Ende der Wahlzeit bekannt

• vor 18.00 Uhr erschienene Personen dürfen die Abstimmung noch 
beenden

• nach 18.00 Uhr erschienene Personen werden nicht mehr zur Abstim-
mung zugelassen, dürfen wegen des Öffentlichkeitsgrundsatzes aber  
der Auszählung beiwohnen
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4.1   Ende der Wahlhandlung

• wenn alle pünktlich Erschienenen gewählt haben, werden zunächst alle 
nicht benutzt Stimmzettel verpackt (mit entsprechender Beschriftung)
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4.2   Reihenfolge der Auszählung
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1. Bürgermeisterwahl

2. Landratswahl

3. Gemeinderatswahl

4. Kreistagswahl



4.3   Ermittlung der Stimmberechtigten

Übertrag der Zahl der Wahlberechtigten aus der Abschlussbeurkundung des 
Wählerverzeichnisses in Nr.  4.1 der jeweiligen Wahlniederschrift (A) durch den 
Schriftführer.

8  2  2

7  0  2

1  2  0
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702

120

822
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Achtung!

Zahlen für Gemeinde- 
und Landkreiswahlen 
können aufgrund 
unterschiedlichen 
Stimmrechts 
voneinander 
abweichen.



4.4   Ermittlung der Zahl der Wähler

Nach Öffnung und Entnahme aller Stimmzettel aus der Wahlurne durch den 
Wahlvorsteher:

• Beisitzer entfalteten und zählen die abgegebenen Stimmzettel

• Schriftführer zählt Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis

• Wahlvorsteher zählt Stimmabgabevermerke auf eingenommenen Wahlscheinen

Anschließend Plausibilitätsprüfung:

Zahl Stimmzettel = Häkchen Wählerverzeichnis + Stimmabgabevermerke Wahlscheine
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Eintrag der ermittelten Zahlen bei Nr. 3.3 und 4.2 (B) der Wahlniederschrift

450

447

3

450

447
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3



4.5 Ermittlung des Wahlergebnisses

Bürgermeister und Landrat

Dienstag, 03.03.2026 Unterrichtung Urnenwahlvorstände - KW 26 52



4.5.1   Stapelbildung

4.5.2   Behandlung des Stapels 3

4.5.3   Behandlung des Stapels 2

4.5.4   Ermittlung der Zahl der ungültigen Stimmzettel

4.5.5   Behandlung der Stapel 1 / Ermittlung der Zahl der gültigen Stimmen

4.5.6   Bildung der Gesamtsummen

4.5.7 Schnellmeldung
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4.5 Ermittlung des Wahlergebnisses

Bürgermeister und Landrat



4.5.1   Stapelbildung

Beisitzer bilden die 
Stapel unter der Aufsicht 
des Wahlvorstehers
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leere Stimmzettel 
ohne 

Kennzeichnung

Stimmzettel, 
die Anlass zu 

Bedenken geben

Zweifelsfrei 
gültige 

Stimmzettel

ein eigener Stapel je 
sich bewerbender 

Personen

1 2 3



4.5.2   Behandlung des Stapels 3

Wahlvorsteher prüft den Stapel 3 nach und sagt
laut an, dass die Stimmen der nicht
gekennzeichneten (leeren) Stimmzettel
ungültig sind.

Beschlussfassung durch Wahlvorstand nicht erforderlich.

Dienstag, 03.03.2026 Unterrichtung Urnenwahlvorstände - KW 26 55

leere Stimmzettel 
ohne 

Kennzeichnung

3



4.5.3   Behandlung des Stapels 2 – 
   Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben
 

Beschlussfassung (vgl. Folie 7) über Gültigkeit durch
Wahlvorstand für jeden einzelnen Stimmzettel.

Fortlaufende Nummerierung der behandelten Stimmzettel
und Vermerk über Beschlussfassung und Gründe auf der
Rückseite des Stimmzettels (Aufkleber) durch Wahlvorsteher.

→ Für gültig erklärte Stimmzettel werden gesondert zum jeweiligen Stapel 1 gelegt.

→ Für ungültig erklärte Stimmzettel werden gesondert zum Stapel 3 gelegt.
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Stimmzettel, 
die Anlass zu 

Bedenken geben

2



2
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4.5.3   Behandlung des Stapels 2 – 
   Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben

X

Willi Wahlvorsteher 1

X
Wahlvorschlag 2



Zählen der

− nicht gekennzeichneten Stimmzettel und der

− durch Beschluss für ungültig erklärten Stimmzettel

unabhängig voneinander durch zwei Mitglieder des Wahlvorstands.

Bildung der Gesamtsumme der Zählergebnisse und Eintrag der Summe in der 
Wahlniederschrift bei Nr. 4.3 Kennbuchstabe C

4.5.4   Ermittlung der Zahl der ungültigen Stimmzettel

3

2
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4.5.5   Behandlung der Stapel 1 /
   Ermittlung der Zahl der gültigen Stimmen

Zählen der

− zweifelsfrei gültigen Stimmzettel und der

− durch Beschluss für gültig erklärten Stimmzettel

unabhängig voneinander durch zwei Mitglieder des Wahlvorstands

Bildung der Gesamtsumme der Zählergebnisse und Eintrag der Summe in der 
Wahlniederschrift bei Nr. 4.3 Kennbuchstabe D

je ein eigener Stapel 
pro Bewerber
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gültige 
Stimmzettel

1

01       Mustermann, Max                      A-Partei                                   378
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01    Mustermann, Max        A-Partei

4.5.6   Bildung der Gesamtsummen

…



4.5.7   Schnellmeldungen

Übertrag des Wahlergebnisses aus Abschnitt 4 der Wahlniederschriften für die 
Bürgermeister- bzw. Landratswahl in den Vordruck „Schnellmeldung“ durch den 
Schriftführer.

→Unverzügliche telefonische Übermittlung an die Gemeinde durch den 
Wahlvorsteher  09421/9933-0

→Bitte erst wieder auflegen, wenn Ergebnis vom Sachbearbeiter am Telefon bestätigt 
wurde
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4.5.7   Schnellmeldung
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4.6 Ermittlung des Wahlergebnisses

Gemeinderat und Kreistag
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4.6 Ermittlung des Wahlergebnisses

Gemeinderat und Kreistag

4.6.1   Erfassung der Stimmzettel mittels EDV

4.6.2  Stapelbildung

4.6.3   Übermittlung des Abstimmungsergebnisses Gemeinderat
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4.6.1   Erfassung der Stimmzettel mittels EDV

Für die Erfassung der Stimmzettel stehen jedem Wahllokal zwei
Datenverarbeitungsanlagen (Laptops) bereit.

Jeder einzelne Stimmzettel wird vor Erfassung mit einer eigenen
Nummer beklebt.

Zunächst ist der Stimmzettel mit der jeweiligen Nummer zu „eröffnen“,
anschließend werden die vergebenen Stimmen anhand der aufgedruckten
Barcodes auf den Stimmzetteln erfasst.

Die EDV zeigt an, auf welchen Stapel der Stimmzettel zu legen ist.
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4.6.1   Erfassung der Stimmzettel mittels EDV
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Die Stimmzettelerfassung 
kann im Anschluss an die 
theoretische Einweisung 

geprobt werden!



4.6.2  Stapelbildung
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leere Stimmzettel 
ohne 

Kennzeichnung

Stimmzettel, 
die Anlass zu 

Bedenken geben

zweifelsfrei 
gültig

mit Listenkreuz

zweifelsfrei gültig;
panaschiert 

zweifelsfrei gültig;
kumuliert 
innerhalb 

Wahlvorschlag

geordnet nach 
Wahlvorschlägen



4.6.3   Übermittlung des Abstimmungsergebnisses
   des Gemeinderats

Wenn die Gemeinderatswahl fertig ausgezählt ist:

→ Das Abstimmungsergebnis auf dem bereitgestellten
     USB-Stick speichern und sofort von einem Mitglied
     des Wahlvorstands in der Gemeinde/Wahlamt
     abliefern lassen.
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5. Verpacken und Ausliefern der Unterlagen

• Überprüfung, ob alle Unterschriften und Anlagen zu den Wahlniederschriften 
vorhanden sind, insb. die beschlussmäßig behandelten Stimmzettel

• Prüfen, ob alle notwendigen Unterschriften geleistet wurden; alle 
Wahlvorstandsmitglieder müssen alle Wahlniederschriften unterschreiben

• Verpacken der Wahlunterlagen entsprechend Nr. 5.5 der Wahlniederschrift

• Verpackte Unterlagen im Wahlamt im Rathaus abgeben
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5. Verpacken und Ausliefern der Unterlagen
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6. Ausgewählte Stimmzettelbeispiele

Grundsatz:

Die Stimme ist gültig, wenn der
Wille des Wählers

eindeutig erkennbar ist.
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Bürgermeister/Landrat:

Stimmenhäufelung bei einem Bewerber, 

obwohl nur max. eine Stimme abzugeben ist.
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gültig

Person hat eindeutig zu 
erkennen gegeben, dass 
sie Huber wählen will.



Bürgermeister/Landrat:

Streichung aller Kandidaten, außer einem.
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ungültig

Streichen alleine 
genügt nicht, es muss 
eine positive 
Willensbekundung 
abgegeben werden.
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Gemeinderat/Kreisrat:

Listenkreuz bei einem 
Wahlvorschlag, und Streichung 

einzelner sich bewerbender 
Personen

gültig

Wähler hat Wahlvorschlag Nr. 1 
mit Ausnahme der gestrichenen 

Personen angenommen. Alle 
anderen auf der Liste erhalten je 

1 Stimme. Auf 4 Stimmen 
verzichtet der Wähler.
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Gemeinderat/Kreisrat:

Kumulieren, Panaschieren und 
Listenkreuz ohne 

Überschreitung der 
Stimmenzahl

gültig

9 Stimmen wurden durch 
Einzelstimmvergabe vergeben. 
Die übrigen (hier: 5) Stimmen 

werden wegen dem Listenkreuz 
auf Wahlvorschlag 2 verteilt.

Es gilt der Grundsatz: 
Einzelstimmvergabe vor 

Listenkreuz
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Gemeinderat/Kreisrat:

Überschreitung der maximalen 
Stimmenzahl für einen 

Bewerber

Insgesamt gültig

aber: die 4. und 5. Stimme für 
Moser ist ungültig.

 

Es gilt der Grundsatz:

Auch ungültige Stimmen sind 
vergeben, sie werden beim 

Listenkreuz daher nicht mehr 
berücksichtigt.
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Gemeinderat/Kreisrat:

Überschreitung der maximalen 
Stimmenzahl insgesamt

Ungültig

Die wählende Person hat bereits 
durch Einzelstimmvergabe ihre 

Gesamtstimmenzahl 
überschritten. Eine Heilung ist 

nicht möglich.



Beschluss über Gültigkeit des Stimmzettels

 

Bei Bedenken hinsichtlich 
der Gültigkeit des 
Stimmzettels fasst der 
Wahlvorstand darüber 
Beschluss

→ Stimmzettelaufkleber

X

Willi Wahlvorsteher 1

X
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Kennzeichnung des Stimmzettels auf andere eindeutige Weise anstatt eines Kreuzes

 

gültig

Person hat eindeutig 
zu erkennen gegeben, 
wen sie wählen will
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Kennzeichnung des Stimmzettels auf andere eindeutige Weise anstatt eines Kreuzes

 

gültig

Person hat eindeutig 
zu erkennen gegeben, 
wen sie wählen will
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X



Kennzeichnung des Stimmzettels auf andere eindeutige Weise anstatt eines Kreuzes

 

gültig

Person hat eindeutig 
zu erkennen gegeben, 
wen sie wählen will
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Kennzeichnung des Stimmzettels auf andere eindeutige Weise anstatt eines Kreuzes
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BESCHLUSS

Hat die Person 
eindeutig zu erkennen 
gegeben, wen sie 
wählen will?



Ungültig sind Stimmzettel, 

• die ohne Kennzeichnung – also leer – abgegeben sind (kein Beschluss erforderlich)

• die ganz durchgestrichen oder durchgerissen sind

• die auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet sind

• die ein besonderes Merkmal aufweisen

• die im Ganzen mit Zusätzen oder Vorbehalten versehen sind

• soweit der Wählerwille nicht zweifelsfrei erkennbar ist
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Download dieser Präsentation auf der Gemeindehomepage 
www.parkstetten.de
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http://www.parkstetten.de/


Bei Fragen und Unklarheiten am Wahltag bitte mit der Gemeinde 
in Verbindung setzen.

Das Rathaus ist den ganzen Tag besetzt und erreichbar unter

09421 / 99 33-0

0160 / 784 37 53
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! Alle Abbildungen im Urheberrecht der Gemeinde Parkstetten oder lizenzfrei von pixabay.com !


	Folie 1: Gemeinde- und Landkreiswahl am 08. März 2026
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 58
	Folie 59
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63
	Folie 64
	Folie 65
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 71
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75
	Folie 76
	Folie 77
	Folie 78
	Folie 79
	Folie 80
	Folie 81
	Folie 82
	Folie 83
	Folie 84
	Folie 85

